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Der Oberbürgermeister 
Stadtplanung 
 
 
  AZ: IV 61/60 de-sta 

 
 
 

Drucksache Nr.:  0349/2003/DS 
======================= 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Bau-, Planungs- und Umwelt-
ausschuss 

25.05.2004 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
Berichterstatter: 

 
OBM / Erster Stadtrat 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Straßenbenennung im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 268 B "Südlich 
Kampstraße" 
 

 
A n t r a g : 

 
Die ausgewiesenen öffentlichen Planstra-
ßen A und B erhalten den Namen „Lüttmoor-
kamp“. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen: K e i n e 

 
 
 



-  2  - 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
Um für die betroffenen Bauherrn, Behörden und sonstigen Stellen rechtzeitig eine eindeutige 
Zuordnung und Orientierung zu erreichen, ist es erforderlich, für die Planstraßen ein Straßen-
benennungsverfahren durchzuführen. 
 
Nach dem Übersichtsplan für die Stadt Neumünster zur gebietsweisen Benennung von Stra-
ßen sind für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 268 B „Südlich Kampstraße“ (siehe auch 
beigefügte Planskizze) plattdeutsche Namen oder Namen verdienter Gadelander Bürger vor-
gesehen. 
 
Der Stadtteilbeirat Gadeland hat für die Planstraßen A und B des Bebauungsplanes Nr. 268 B 
den Namen 

„Lüttmoorkamp“ 

vorgeschlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
     Unterlehberg       

Oberbürgermeister        

 
Anlagen: 

- Bebauungsplan Nr. 268 B „Südlich Kampstraße“ 
 
 
 
 


